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Es kommt zur Trennung der Eltern. 
Was ist zu bedenken?
Bei einer Trennung der Eltern sind vielfältige Proble-
me zu lösen. Bei nichtverheirateten Eltern ist die Frage 
des Unterhalts sowie die Betreuung der gemeinsamen 
Kinder zu klären. Bei verheirateten Paaren stellen sich 
weitere Fragen, wie im Eheschutzverfahren die Rege-
lung der Familienwohnung und des Hausrates sowie die 
Anordnung der Gütertrennung. Kommt es zur Schei-
dung, sind das Güterrecht sowie die Teilung der Alters-
vorsorge zu regeln. 

Welche Möglichkeiten 
der Betreuung der Kinder gibt es? 
Heute haben wir die gemeinsame elterliche Sorge als 
Regelfall. Es gibt zwei Modelle. Zum einen kann einem 
Elternteil die alleinige Obhut über das Kind zugeteilt 
werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit der alter-
nierenden Obhut. Bei der alleinigen Obhut erhält der 
nichtbetreuende Elternteil ein Besuchsrecht. In der Re-
gel besucht das Kind alle 14 Tage für ein Wochenende 
den nichtbetreuenden Elternteil.

Bei der alternierenden Obhut ist es denkbar, dass das 
Kind bei beiden Elternteilen jeweils gleich viel Zeit ver-
bringt; z.B. wohnt es eine Woche bei der Mutter und 
eine Woche beim Vater. Die Schulferien werden meist 
auch geteilt. Über die Aufteilung sollte unbedingt eine 
schriftliche Vereinbarung getroffen werden, auf die die 
Eltern im Streitfall zurückgreifen können. 

Wie kann die alternierende Obhut 
angeordnet werden?
Zum einen können sich die Eltern auf die alternierende 
Obhut einigen oder der Richter kann dies auf Antrag ei-
nes Elternteils anordnen. Bevor das Gericht entscheidet, 
hat es den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen. 
Das Kind wird hierzu entweder durch das Gericht oder 
eine Fachperson befragt.  

Was sind die Voraussetzungen 
für eine alternierende Obhut?
Das Kindeswohl ist im Familienrecht die oberste Ma-
xime. Für die Wahl des Betreuungsmodells kommt es 
auf die geographische Nähe der Eltern an. Je näher 
die Eltern beieinander wohnen, desto höher sind die 
Chancen für eine Anordnung der alternierenden Ob-
hut. Weiter müssen beide Eltern erziehungsfähig sein, 
d.h. jeder Elternteil muss die Fähigkeit haben, das Kind 
korrekt zu erziehen. Die Eltern müssen die Fähigkeit 
und die Bereitschaft haben, miteinander zu kommuni-
zieren und zu kooperieren, da die alternierende Obhut 
ein erhöhtes Mass an Organisation und Information 
erfordert. Problematisch ist es, wenn ein schwerwie-
gender Elternkonflikt vorliegt, sodass die Eltern nicht 
in der Lage sind, die einfachsten organisatorischen oder 
erzieherische Probleme ohne Streit zu bewältigen. Eine 

solche Konstellation wäre mit dem Kindeswohl unver-
einbar. Nicht zu vergessen ist, dass die alternierende 
Obhut auch dem Wunsch des Kindes entsprechen muss. 

Was sind die Vorteile, was die Nachteile 
der alternierenden Obhut? 
Das Kind muss sich an beiden Orten geborgen fühlen. 
Oftmals wünscht sich ein Elternteil oder beide die alter-
nierende Obhut, aber das Kind kommt auf Dauer nicht 
mit dem ständigen Hin und Her zu recht. Hier sollten die 
Eltern ihre persönlichen Wünsche hintenanstellen. Wei-
ter braucht jedes Kind ein eigenes Zimmer, womit beide 
Elternteile eine grosse Wohnung benötigen. Das kostet. 

Die Eltern müssen die Fähigkeit haben, Konflikte los-
gelöst von negativen Gefühlen der Trennung angehen 
zu können. So können sich die Spannungen zwischen 
den Eltern durch die alternierende Obhut verstärken 
und sich negativ auf das Kind auswirken. Weiter sollte 
eine persönliche Betreuung durch den jeweiligen El-
ternteil angestrebt werden. 

Die alternierende Obhut kommt nicht in Frage, wenn 
das Kind einer erhöhten Betreuung oder z.B. aufgrund 
ADHS ganz klarer Tagesstrukturen bedarf. Die alter-
nierende Obhut ist daher nicht für jedes Kind geeignet. 

Oftmals beantragen die Väter die alternierende Obhut, 
weil sie der Meinung sind, sie bräuchten dann keine Ali-
mente mehr für das Kind zu bezahlen. Diese Aussage 
stimmt nur, wenn die Mutter in der Lage ist, mit ihrem 
Einkommen die Kosten der Lebenshaltung für sich und 
das Kind zu erwirtschaften. Andernfalls ist – wie bei der 
alleinigen Obhut – weiterhin Unterhalt geschuldet. 

Wie kommen die Kinder mit 
der alternierenden Obhut zurecht? 
Das ist sehr unterschiedlich. Je kleiner sie sind, desto 
eher wird die alternierende Obhut angeordnet. Bei einer 
Befragung spricht sich das Kind oftmals nur für die al-
ternierende Obhut aus, weil es keinen der beiden Eltern 
verletzen möchte. Ab ca. 12 Jahren äussern die Kinder 
klarer ihre Meinung und wollen das Hin und Her meist 
nicht mehr. 

Darf ich bei der alternierenden Obhut 
mit dem Kind umziehen? 
Grundsätzlich darf das Kontaktrecht des anderen El-
ternteils durch einen Umzug nicht erschwert werden 
und der umzugswillige Elternteil muss vor dem Umzug 
die Zustimmung des anderen Elternteils einholen. Er-
folgt keine Zustimmung, muss die KESB beziehungs-
weise das Gericht über den Umzug und damit allenfalls 
über die Zuteilung der Obhut neu entscheiden. Da der 
neue Vermieter nicht bis zu einem Gerichtsentscheid 
warten wird, stellen sich hier in der Praxis grosse Prob-
leme. In den meisten Fällen ist die Unterhaltsfrage neu 
zu regeln. In diesem Fall gilt es, für den Mandanten eine 
gute Lösung zu finden und wir Anwälte sind gefordert, 
da es keine gesetzliche Regelung gibt. 

Weitere Informationen: 
www.fuchs-law.ch

Von der Trennung zur Scheidung
Die Betreuungsmodelle nach der Trennung der Eltern unterscheiden sich.  

Was beinhalten das klassische Besuchsrecht oder die alternierende Obhut? Fragen und Antworten dazu. 
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D er Bezug der Einkommens- und Vermögens-
steuern natürlicher Personen definiert drei ver-
schiedene Steuertarife, sowohl auf eidgenössi-

scher als auch auf kantonaler Ebene: einen Basistarif für 
einzelne Personen, einen Tarif für verheirate Personen 
(mit oder ohne Kinder) und einen Elterntarif für einzel-
ne Personen mit Kindern (Einelternfamilien).  

Die bevorzugten Sätze (niedrigsten) einer Eineltern-
familie können nur auf einem Elternteil angewendet 
werden, im Prinzip der Elternteil, der die Obhut hat. 

Im Fall einer alternierenden Obhut:
a) Falls eine Unterhaltszahlung festgelegt wird, pro-
fitiert der Elternteil, der die Unterhaltszahlung erhält, 
von dem bevorzugten Steuertarif für eine Einelternfa-
milie. Allerdings kann der andere Elternteil die Unter-
haltszahlung von seinen Steuern abziehen und somit 
seine Besteuerung als einzelne Person reduzieren.  

b) Falls es keine Unterhaltszahlung gibt, wird der El-
terntarif auf dem Elternteil angewendet, der die meiste 
Zeit das Kind in Obhut hat. 

c) Falls beide Eltern sich in gleichen Massen um das 
Kind kümmern (üblicherweise eine Woche bei Papa, 
eine Woche bei Mama), wird der Elterntarif auf den El-
ternteil angewendet, der den höheren Arbeitslohn hat. 

d) Falls das Sorgerecht und die Obhut geteilt werden, 
es keine Unterhaltszahlung gibt UND jeder Elternteil 
einen Betrag auf ein Bankkonto im Namen des Kindes 
überweist; wird der Elterntarif für Einelternfamilien auf 
das Elternteil mit dem niedrigsten Arbeitslohn ange-
wendet.  

Die finanziellen Beiträge (Unterhaltszahlungen) für 
die Kinder und/oder für eine(n) Ex-Ehegatte(in) sind 
steuerlich abziehbar für den Zahler und sind als Ein-
nahmen besteuert für den Empfänger. Achtung, die Bei-
träge für ein mündiges Kind sind ab der Volljährlichkeit 
nicht mehr steuerlich abziehbar, werden aber nicht als 
Einnahmen für das volljährige Kind besteuert. 

Was die Steuerabzüge für unterhaltsbedürftige Kinder 
angeht, unterscheidet man zwischen drei Situationen, je 
nachdem ob Beiträge vorgesehen sind oder nicht. 

a) Falls, im Gegensatz zum Prinzip, das Sorgerecht 
nicht geteilt ist, kann nur der Elternteil mit Sorgerecht 
folgendes steuerlich abziehen: die vom kantonalen Ge-
setz festgelegten Pauschalabzüge für unterhaltsbedürf-
tige Kinder sowie die Versicherungsprämien und die 
Zinsen von Sparkapitalien des Kindes.

b) Falls das Sorgerecht geteilt ist UND Unterhalts-
zahlungen vorgesehen sind, kann nur der Elternteil, der 
die Beiträge erhält, folgendes steuerlich abziehen: die 

vom kantonalen Gesetz festgelegten Pauschalabzüge für 
unterhaltsbedürftige Kinder sowie die Versicherungs-
prämien und die Zinsen von Sparkapitalien des Kindes.

c) Falls das Sorgerecht geteilt ist UND keine Unter-
haltszahlung vorgesehen ist, kann jedes Elternteil die 
Hälfte der festgelegten Pauschalabzüge abziehen sowie 
die Hälfte der Versicherungsprämien und die Hälfte der 
Zinsen von Sparkapitalien. 

Die Teilung des Güterstandes hat keine Folgen auf die 
Besteuerung. Die Ausnahme betrifft die Liquidierung 
eines Grundstückes, da eine Änderung des Registers 
einer Liegenschaft eine Zahlungsforderung von einem 
hohen Betrag verursacht, was man Vermögensüber-
gangsteuer nennt. 

Als Erinnerung: Nach der Teilung der während der Ehe 
gesammelten Anwartschaften der beruflichen Vorsorge 
kann der Ehepartner mit verringertem Kapital Vorsor-
gejahre rückkaufen, auf einmal oder geteilt, und diese 
Rückkäufe sind steuerlich abziehbar. 

Bei «Streitscheidungen», sind die Gerichtsgebühren sowie 
Anwaltshonorare steuerlich abziehbar, jedoch nur inso-
weit, dass sie notwendig waren, um einen finanziellen Vor-
teil zu verschaffen (im Wesentlichen Unterhalt, Zweite 
Säule, Trennung des Güterstandes). Sie sind nicht steuer-
lich abziehbar im Fall einer Scheidung oder Trennung, 
oder Zuteilung des Wohnsitzes und anderen Ansprüchen, 
die nicht finanziell sind. Hieraus folgt, dass die Rechnung 
des Anwalts die verschiedenen Posten seiner Arbeit unter-
scheidet, je nach Art und Ziel der geleisteten Arbeit. 
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Die steuerlichen Konsequenzen einer Scheidung 
Trotz Verbesserungen gibt es noch über 80 000 verheiratete Paare, die mehr Steuern zahlen, als wenn sie geschieden wären.  

Die steuerlichen Konsequenzen einer Scheidung werden zu oft vernachlässigt. Sie sind aber erheblich. Ein Überblick.

Douglas Hornung

Gründer von www.onlinescheidung.ch


